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Lösungen «Der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung» 

4.  

Die Macht im Staat geht in einer Demokratie immer vom Volk aus. Die Stimmbürgerinnen und -bürger wählen alle vier Jahre 
die Volksvertreterinnen und -vertreter ins Parlament in Bern. Dort wird über Gesetze diskutiert und abgestimmt. Das Par-
lament ist die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in der Schweiz. Der Bundesrat bildet die Regierung und ist die ausfüh-
rende Gewalt (Exekutive). Er besteht aus sieben Bundesräten und -rätinnen. Das Bundesgericht kontrolliert Entscheide und 
fällt Urteile. Es ist die Judikative und wird auch kontrollierende Gewalt genannt. Durch die Teilung der Macht im Staat und 
die gegenseitige Kontrolle soll der Machtmissbrauch verhindert werden. 

5. 

1. Die Exekutive auf Bundesebene ist die Regierung und sie setzt sich aus dem Bundesrat und der Verwaltung zusam-
men. 

2. Der Bundesrat führt die laufenden Geschäfte und setzt die Gesetzesbeschlüsse des Parlaments um. 
3. Die Legislative auf Bundesebene ist das Parlament. Das Parlament setzt sich aus dem Nationalrat und dem Ständerat 

zusammen. 
4. Der Nationalrat hat 200 Mitglieder. Der Ständerat hat 46 Mitglieder. 
5. Das Parlament erlässt Gesetze und überwacht die Geschäftsführung des Bundesrates und des Bundesgerichts. 
6. Die Judikative besteht aus vier Gerichten. Es sorgt für die einheitliche Anwendung des Rechts und schützt die Rechte 

der Bürgerinnen und Bürger. Es entscheidet auch über Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürger und Staat oder Bund und 
Kantonen. 

7. Die Legislative wird vom Volk gewählt. 
8. Das Parlament wählt die Exekutive.    
9. Die Judikative wird vom Parlament gewählt.  

3. 
1. A Gesetze umsetzen 
2. B Gesetze erlassen 
3. C Gesetze durchsetzen 
4. C Recht sprechen 
5. B über Gesetze abstimmen 

 
6. C Urteile fällen 
7. C Entscheide kontrollieren 
8. B Gesetze beschliessen  
9. B über Gesetze diskutieren 
10. C Rechte schützen 

Grammatik 

1. Das Parlament diskutiert über Gesetze und (es) stimmt über sie ab. 
2. Das Parlament beschliesst auch Gesetze und (es) erlässt sie. 
3. Die Exekutive muss die Gesetze umsetzen. 
4. Die Judikative kontrolliert Entscheide und (sie) fällt Urteile. 
5. Die Judikative setzt Recht durch und (sie) spricht Recht.  

Artikelübung 

1. die  Anwendung /-en   Endung-ung  
2. der  Beschluss / -schlüsse  vom Verb beschliessen 
3. der  Bundesrat /-räte   vom Verb raten / einsilbiges Wort 
4. der  Bundesstaat /-en   einsilbiges Wort 
5. die  Bundesversammlung /-en  Endung-ung 
6. die  Bundesverwaltung /-en  Endung-ung 
7. die  Demokratie /-n   Endung-ie 
8. der  Entscheid /-e   vom Verb entscheiden 
9. das  Geschäft /-e   Sammelbegriff mit Ge- am Anfang 
10. die  Geschäftsführung /-en  Endung-ung 
11. das  Gesetz /-e   Sammelbegriff mit Ge- am Anfang 
12. die  Gewaltenteilung /-en  Endung-ung 
13. die  Gewaltentrennung /-en  Endung-ung 
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14. die  Instanz /-en   Endung-anz 
15. die  Judikative /-n   Endung-e 
16. der  Machtmissbrauch /-bräuche vom Verb missbrauchen 
17. die  Rechtsstreitigkeit /-en  Endung -keit 
18. die  Regierung /-en   Endung-ung 
19. der  Stimmbürger /=   männliche Person 
20. die  Verwaltung/-en   Endung-ung 
21. der  Volksvertreter / =  männliche Person 

 

 


